
Richtl inie: Mehrwerts e

(Bemerkung: S 1 bis

2 Februar 1987.)
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ve.absch iedet vom Stadtrat am: 20.August2002

11 der Rachilinie entspfechen unvedndert
Beitrags' und Geb|hrcnverordnlng

den Anikeln 2 bis 12 der
für Abwasser vom

s 3

An die Eßtellunsskosten öfienilicher Kanäle ehebt die Stadt l',lehNeds-
beiträge von den Grundeigentümern der anslossenden Grundsiücke und
der hinted egenden Pazelen, soweil sie vom Kanal Nulzen ziehen.

1 Die Geltendnachung von Beiträgen kann so lsnge aurgeschoben weF
den als ein Grundstück wegen s€iner Lage, wegen der Beschafiung des
Bodens oder aus öfientlichiechtllchen Gründen grundsäClich unübe6au-

2 Filr die EMeileruns und den Ersalz besteherder Kanalisationen sowe
iür den Bau von Entlasturgskanalen im Bereich bestehender Kanäle wer-
den keine Beiiräge erhoben.

3llictrt ats bestehenae ranalisalionen gellen früher eßtellte provisorische
und uBprthgich nLir der Slrasseneniwässeung dienende Dolen und
Drainageleitungen, die den heuligen baullchen Anforderungen an eine
Kanallsation nicht genügen, sowie Gewässets und Seileng€beneindolun-
gen die für die Enlwässerung von Grundstücken benliizt worden sind

1 sobald die Ausliihrung eines öfie lichen Kanals feslstehi, hat die Bao-
behörde den ior Beitrags eislLrngen heranzuzieherden Grundeigenlümem
hieryon [,] tle]lung:u machen.

2 oie Elgentumer von Grundsiucken ausserhalb der Bauzone sind aof
Nachforderungen be einer nachhägljchen Einzonung mittels Vedügung
aufmerksam zu machen.

3cegenüber Grundeigentünern, reche dje Beitragsforderungen nicht
anerkennen isl spälestens bis zurVollendung derKanalbauie das Veriah
ren gemäss S23ff. des Gesetzes belreifend die Ablretung von Prival
rechten vom 30. November 1879 und allenlalls das Schätzungsvedahren

4 Gegenüber Grundeigenlümern die für die Erstellung des Kanals Privat-
rechle abzLlreten haben. isl hinsichilich derAbkelungs- wie der BeilEgs-
pilcht das Verfahren gemässden Beslmmungen des Abt€lungsgeset2es
durchzufohren, soiern keine Einigung erzie t werden kanr.
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Vezicht euf Bellräge Auf die Erheblng von Beil.ägen wird so ange vezichtet, we e n Grlnd

stück nach selner Läge, weg6n der Nalu. des Baugrundes oder aus öf
fenllichiechtlichen Gründen unüberbaubar i6l
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Perimeter bei rrrehre- Bei Grundstocken. die n den
ren Kanälen Grundstilckteil mehf als mit

be asiet werden.
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I Fil. unob€rbaute Grundslücke ausserhalb der Bauzone werden keine
MehMertsbeikäge erhoben

2 Kommen jedoch Gebäude zum Anschluss an de öfienlliche Känaisa'
lon, die ausselnalb der Bauzone geleger sind (seien es bestehende ce-
bäude im Zusammenhang mir dem Bau der öilentlichen Kanalsalion oder
seien es spälere Anschlüsse) so haber die entsprechenden Grunde!
genlümer der Gemeindo l',lehrw€rtsbeilräse zu leisien. Für landwldschafl-
liche Heimwesen giltdies nur, wenn eire Anschlusspflicht besieht.

1 Der Grundeigenlürneüeitrag belrägl grundsätzlich die Hälfte des Mehr-
wertes d€r Liegenschafl, der durch den Bau von Abwasserkanälen ent-

2 Der Beitrag wird ohne Rücksicht auf de Pazellierung for elne Perinre,
lertiefe von 60 m erhoben.

3 De Perimetediefe wird bei Kanäen die inr SlraBsengebiet oder in der
Aauverbotszone bestehender öfientlicher Strassen erslellt weden von
der Slra ssengrenze aus, beiden 0bdgen Kanälen von derKanalachse au6
gernessen. Der Perimeier erstreckt sich daboi60 m überden Endschachi

4 Kein Grundsiückleil daiJ mehr als e nmal mir dem IOO%- gen Beil.ag

Als Grundlage für die Berechnung des i/ehtuenes gill derzlr Enbrässe-
rung nohdendigo Kanalmil dem Durchmesservon 30 cn.

Peimeler mehrerer Kanäle faller darf keln
einem vo len 100%jgen Mehfferrsbeihag
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1 Bei nachträgllchef Einzonung aussedralb der Bauzone gelegener
Grundsiücke werden die n der Bauzone anzuwendenden Meh ertsbei
träge nachgefoded (Resewezone).

2 Voraussetzung für eine Nachforderung isl jedoch, dass die crundei-
genlümer der betreffondsn Grundslücke bei der Eßlellung der Kana isa-
lion bd. bei der Ablrelung von Privahechten (Durchleilungsrecht€ usw)
durch Verfüsung aur eine Nachrorderung bei eirer alllällisen Einzonuns
hingewiesen worden sind

3 Beäragspillchtig wid der jeweilige Grundeigenlümor in Zeitpunkl der

4 Masssebend für di-" Fesisetzung dieser Beiträge ist der Zoitpunkt der
Inkrafl setzung der Zorenplanrevision

5effattige gemsss den B*limmungen für das übdge Gemeindegebiet
geleistete Beihägd werden den Grundstücken, in denen die Gebäude mir
Beitragslelsthgen liegen, zinstrei angerechnet wobei die inftischen ein
getretene Erhöhung des Gebäudeversicherungsrertes mil bedlcksichiigl

1Für BeilragsiorderunSen. die von den Grundeigentümern gemass
S 3 Abs. 1 dieser Richilinie oder durch VeEicht aui Einsprecho im Plan-
aullageverlahren (S 23 des Ablretungsgesetzes) anerkannt worden sind,
wnd in der Regel zwei l\,|önate rach Vollendung des Kanals Rechnung

2 Die Zah ungslrist betdgt vier Monaie.

3lst nber Besrand urd Umfang der Beilßgsiofllerung im Strcitfall das
schätzungsverrahren durchzut0hren, isl S20 des Ablßlungsgesetzes

B€itläge könren semä8s S44des Einführunssseseizes zum GewässeF
schulzgeselz vom L Dezember 1974 gestundei werden, wobe! eine
angemessene Sicheßtelung verlangi weden kann (2.8. Einlrägung des
gesetzlichen Piandrechles im Grundbuch im Sinne von Art. 194 EG zum
zGB).


